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An das
Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur
Minoritenplatz 5
1014 Wien 

E-Mail: begutachtung@bmukk.gv.at
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at

Sachbearbeiterin:
  Dr. Christiane Peter 

Telefon - DW: 05574 4960 610
Fax: 05574 4960 408 

e-mail: office.lsr@lsr-vbg.gv.at

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schülerbeihilfengesetz 1983 geändert wird;
Begutachtungs- und Konsultationsverfahren – Stellungahme 
GZ: BMUKK-12.691/0001-III/2/2013

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Landesschulrat für Vorarlberg nimmt gemäß § 7 Abs. 3 Bundesschulaufsichtsgesetz, 

BGBl. Nr. 240/1962 idgF wie folgt Stellung:

Die im vorliegenden Gesetzesentwurf geplanten Zugangserleichterungen zu Schülerbeihilfen 

werden begrüßt. 

Darüber hinaus wird eine Valorisierung der Beträge im Schülerbeihilfengesetz vorgeschlagen. 

Eine entsprechend angemessene Erhöhung wird als dringend notwendig erachtet.
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Zu Z. 7, Z. 16 und Z. 18: - Redaktionelle Änderungen

Zu § 11 Abs. 1 SchBeihG

Der Begriff „Mittlere Schule“ kommt doppelt vor und soll gestrichen werden.

Gegebenenfalls ist auf die Nummerierung der entsprechenden Absätze Bedacht zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Für die Amtsführende Präsidentin

HR Mag. Dr. Evelyn Marte-Stefani
Landesschulratsdirektorin

Elektronisch gefertigt
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